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Die BB Rohstoff-Handels GmbH, Bu-
dapester Straße 22, 93055 Regensburg 
beabsichtigt die bestehende Betriebs-
fläche in nördlicher Richtung um ca. 
18.500 m² zu erweitern. Damit ver-
bunden sind der Neubau eines Büro- 
und Sozialgebäudes, einer Werkstatt, 
eines Wiegehauses, verschiedener Sor-
tierhallen und einer Betriebstankstel-
le. Darüber hinaus werden Lager- bzw. 
Schüttwände sowie Schallschutzwän-
de errichtet. 

Das Vorhaben ist eine wesentliche 
Änderung der bestehenden Anlage. 
Diese bedarf der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung im förmli-
chen Verfahren gemäß §16 BImSchG 
i.V.m. Ziffer 8.9  b) und 8.12 Spalte 1 
sowie Nr. 8.9 c) und 8.11 b) aa) Spalte 
2 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen (4.BImSchV).

Da das Vorhaben zudem in Nr. 8.7.1 
der Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

aufgeführt ist, war gemäß § 3c UVPG 
im Rahmen einer „allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls“ durch das 
Amt für Umwelt-, Natur- und Ver-
braucherschutz eine überschlägige 
Prüfung der wesentlichen Änderung 
unter Berücksichtigung der in der An-
lage 2 des UVPG aufgeführten Krite-
rien vorzunehmen. Dabei war festzu-
stellen, ob das Vorhaben erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen ha-
ben kann, die nach § 12 UVPG zu be-
rücksichtigen wären.

Nach Vorliegen der von den zu betei-
ligenden Fachstellen abgegebenen Stel-
lungnahmen über mögliche Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Umwelt 
wird festgestellt, dass bei dem geplan-
ten Vorhaben die Notwendigkeit der 
Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht gegeben ist.

Nach § 3a Satz 3 UVPG ist die Fest-
stellung nicht selbstständig anfecht-
bar. 

Regensburg, 15.12.2009
Stadt Regensburg

Amt für Umwelt-, Natur- und 
 Verbraucherschutz

Im Auftrag

Dr. Schörnig
Ltd. Rechtsdirektor

bekanntmachung

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Wesentliche Änderung des schrottplatzes der Firma bb Rohstoff-Handels GmbH  

am standort budapester straße 22 in Regensburg durch die Erweiterung der  
betriebsfläche in nördlicher Richtung sowie Errichtung und betrieb der erforderlichen 

Anlagen und Gebäude 

Prüfung der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls
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Für das Grundstück Flst.Nr. 332 
Gmkg. Schwabelweis ist die Vorwegre-
gelung nach § 76 BauGB am 08.12.2009 
unanfechtbar geworden. Der Zutei-
lungsplan tritt somit für die beteilig-
ten Ordnungsnummern 2 Teil 5 und 
16/4 mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der ein-
schlägigen Fassung für das genannte 
Grundstück der bisherige Rechtszu-
stand durch den im Zuteilungsplan 
enthaltenen neuen Rechtszustand er-
setzt.

Diese Bekanntmachung schließt die 
Einweisung des neuen Eigentümers 
in den Besitz des zugeteilten Grund-
stücks ein. Die Berichtigung des 
Grundbuches und des Liegenschafts-
katasters wird gemäß § 74 BauGB bei 
den zuständigen Behörden veran-
lasst.

Der in Kraft getretene Zuteilungs-
plan kann bis zur Berichtigung des 
Grundbuches bei der Stadt Regens-
burg, Bauordnungsamt – Bodenord-
nung – im Neuen Rathaus, D.-Martin-
Luther-Str. 1, Zi. 325/III. Stock, von 
jedem eingesehen werden, der ein be-
rechtigtes Interesse nachweist.

Rechtsbehelfsbelehrung
Diese Bekanntmachung kann von den 
Betroffenen innerhalb eines Monats, 
gerechnet vom Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung, durch Widerspruch ange-
fochten werden. Der Widerspruch ist 
bei der Stadt Regensburg, Bauord-
nungsamt – Bodenordnung –, D.-Mar-
tin-Luther-Str. 1, 93047 Regensburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift zu 
erheben.

Umlegung „schwabelweis-Nord“

bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Zuteilungsplanes nach § 76 bauGb für das  
Grundstück Flst.Nr. 332 Gmkg. schwabelweis

Regensburg, 14.12.2009
Stadt Regensburg

Hans Schaidinger
Oberbürgermeister


